
Übersicht der Änderungen im GastG nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung von 
Vorschlägen zu Bürokratieabbau und Deregulierung aus den Regionen 

(ohne Gewähr) 

 

§ 1 GastG 
Gaststättengewerbe 

(1) Ein Gaststättengewerbe im Sinne dieses Gesetzes betreibt, wer im stehenden Gewerbe  

1.  Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht (Schankwirtschaft),oder 

2.  zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht (Speisewirtschaft), oder 

3.  Gäste beherbergt (Beherbergungsbetrieb), 

wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten Personenkreisen zugänglich ist.  

(2) Ein Gaststättengewerbe im Sinne dieses Gesetzes betreibt ferner, wer als selbstständiger 
Gewerbetreibender im Reisegewerbe von einer für die Dauer der Veranstaltung ortsfesten 
Betriebsstätte aus Getränke oder zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht, 
wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten Personenkreisen zugänglich ist. 

 
§ 2 GastG 
Erlaubnis 

(1) Wer ein Gaststättengewerbe betreiben will, bedarf der Erlaubnis. Die Erlaubnis kann auch 
nichtrechtsfähigen Vereinen erteilt werden. 

(2) Der Erlaubnis bedarf nicht, wer  

1.  Milch, Milcherzeugnisse oder alkoholfreie Milchmischgetränke verabreichtalkoholfreie Getränke, 

2.  unentgeltliche Kostproben verabreicht, 

3.  
 
4. 

alkoholfreie Getränke aus Automaten verabreicht.zubereitete Speisen oder 

in Verbindung mit einem Beherbergungsbetrieb Getränke und zubereitete Speisen an Hausgäste 

verabreicht. 

(3) Der Erlaubnis bedarf ferner nicht, wer, ohne Sitzgelegenheit bereitzustellen, in räumlicher 
Verbindung mit seinem Ladengeschäft des Lebensmitteleinzelhandels oder des 
Lebensmittelhandwerks während der Ladenöffnungszeiten alkoholfreie Getränke oder zubereitete 
Speisen verabreicht. 

(4) Für einen Beherbergungsbetrieb bedarf es der Erlaubnis nicht, wenn der Betrieb darauf 
eingerichtet ist, nicht mehr als acht Gäste gleichzeitig zu beherbergen; in solchen Betrieben ist das 
Verabreichen von Getränken und zubereiteten Speisen an Hausgäste erlaubnisfrei. Satz 1 gilt nicht, 
wenn der Beherbergungsbetrieb in Verbindung mit einer erlaubnisbedürftigen Schank- oder 
Speisewirtschaft ausgeübt wird. 

 
§ 3 GastG 
Inhalt der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis ist für eine bestimmte Betriebsart und für bestimmte Räume zu erteilen. Die 
Betriebsart ist in der Erlaubnisurkunde zu bezeichnen; sie bestimmt sich nach der Art und Weise der 
Betriebsgestaltung, insbesondere nach den Betriebszeiten und der Art der Getränke, der zubereiteten 
Speisen, der Beherbergung oder der Darbietungen. 



(2) Die Erlaubnis darf auf Zeit erteilt werden, soweit dieses Gesetz es zulässt oder der Antragsteller es 
beantragt. 

(3) Die Erlaubnis zum Ausschank alkoholischer Getränke schließt die Erlaubnis zum Ausschank 
alkoholfreier Getränke ein. 

 
 
§ 18 GastG 
Sperrzeit 

(1) Für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten ist kanndurch 
Rechtsverordnung der Landesregierungen eine Sperrzeit allgemein festzusetzenfestgesetzt werden. 
In der Rechtsverordnung ist zu bestimmen, dass die Sperrzeit bei Vorliegen eines öffentlichen 
Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse allgemein oder für einzelne Betriebe verlängert, 
verkürzt oder aufgehoben werden kann. Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die 
Ermächtigung auf oberste Landesbehörden oder andere Behörden übertragen. 

(2) (weggefallen) 

 
 
§ 28 GastG 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1.  ohne die nach § 2 Abs. 1 erforderliche Erlaubnis Getränke oder zubereitete Speisen verabreicht 
oder Gäste beherbergtein Gaststättengewerbe betreibt, 

2.  einer Auflage oder Anordnung nach § 5 oder einer Auflage nach § 12 Abs. 3 nicht, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

3.  über den in § 7 erlaubten Umfang hinaus Waren abgibt oder Leistungen erbringt, 

4.  ohne die nach § 9 erforderliche Erlaubnis ein Gaststättengewerbe durch einen Stellvertreter 
betreibt oder in einem Gaststättengewerbe als Stellvertreter tätig ist, 

5.  die nach § 4 Abs. 2, § 9 Satz 3 oder § 10 Satz 3 erforderliche Anzeige nicht oder nicht 
unverzüglich erstattet, 

5a.  entgegen § 13 Abs. 2 den Namen nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise angibt, 

6.  als Inhaber einer Schankwirtschaft, Speisewirtschaft oder öffentlichen Vergnügungsstätte duldet, 
dass ein Gast nach Beginn der Sperrzeit in den Betriebsräumen verweilt, 

7.  entgegen einem Verbot nach § 19 alkoholische Getränke verabreicht, 

8.  einem Verbot des § 20 Nr. 1 über das Feilhalten von Branntwein oder überwiegend 
branntweinhaltigen Lebensmitteln zuwiderhandelt oder entgegen dem Verbot des § 20 Nr. 3 das 
Verabreichen von Speisen von der Bestellung von Getränken abhängig macht oder entgegen 
dem Verbot des § 20 Nr. 4 das Verabreichen alkoholfreier Getränke von der Bestellung 
alkoholischer Getränke abhängig macht, 

9.  entgegen dem Verbot des § 20 Nr. 2 in Ausübung eines Gewerbes alkoholische Getränke 
verabreicht oder in den Fällen des § 20 Nr. 4 bei Nichtbestellung alkoholischer Getränke die 
Preise erhöht, 

10.  Personen beschäftigt, deren Beschäftigung ihm nach § 21 Abs. 1 untersagt worden ist, 

11.  entgegen § 22 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, den 



Zutritt zu den für den Betrieb benutzten Grundstücken und Räumen nicht gestattet oder die 
Einsicht in geschäftliche Unterlagen nicht gewährt, 

12.  den Vorschriften einer auf Grund der §§ 14, 18 Abs. 1, des § 21 Abs. 2 oder des § 26 Abs. 1 
Satz 2 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer  

1.  entgegen § 6 Satz 1 keine alkoholfreien Getränke verabreicht oder entgegen § 6 Satz 2 nicht 
mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht teurer als das billigste alkoholische Getränk verabreicht,

2.  (weggefallen) 

3.  (weggefallen) 

4.  als Gast in den Räumen einer Schankwirtschaft, einer Speisewirtschaft oder einer öffentlichen 
Vergnügungsstätte über den Beginn der Sperrzeit hinaus verweilt, obwohl der Gewerbetreibende, 
ein in seinem Betrieb Beschäftigter oder ein Beauftragter der zuständigen Behörde ihn 
ausdrücklich aufgefordert hat, sich zu entfernen. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.  

 
§ 32 GastG 
Erprobungsklausel 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur Erprobung vereinfachender 
Maßnahmen, insbesondere zur Erleichterung von Existenzgründungen und Betriebsübernahmen, für 
einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren Ausnahmen von den Berufsausübungsregelungen nach diesem 
Gesetz und den darauf beruhenden Rechtsverordnungen zuzulassen, soweit diese 
Berufsausübungsregelungen nicht auf bindenden Vorgaben des Europäischen Gemeinschaftsrechts 
beruhen und sich die Auswirkungen der Ausnahmen auf das Gebiet des jeweiligen Landes 
beschränken. 

 


